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I.
20051

Organisation der Kreispolizeibehörden
des Landes Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Innenministeriums v. 17. 1. 2003 –
43.1 – 0300

In Anlage 1 meines RdErl. v. 29. 10. 1977 (SMBl. NRW.
20051) wird die Bezeichnung „– Reiterstaffel 2)“ gestri-
chen.

– MBl. NRW. 2003 S. 178.

61105
Betriebe gewerblicher Art;

Rechnungen mit gesondert ausgewiesener
Umsatzsteuer ab dem 1. 7. 2002

RdErl. d. Finanzministeriums v. 9. 12. 2002 –
S 7280 – 45 – V A 4

Betriebe gewerblicher Art des Landes NRW, die Rech-
nungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer in
den Verkehr bringen, sind nach § 14 Abs. 1a des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) verpflichtet, ab dem 1. 7.
2002 in solchen Rechnungen die ihnen von ihrem Finanz-
amt erteilte Steuernummer anzugeben.

Einzelheiten regelt das Schreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen vom 28. 6. 2002 – IV B 7 – S 7280 –
151/02, das im Bundessteuerblatt 2002, Teil I, Seite 660,
veröffentlicht ist.

Ich bitte in Ihrem Geschäftsbereich sicherzustellen, dass
jeder Betrieb gewerblicher Art die gesetzliche Verpflich-
tung des § 14 Abs. 1a UStG beachtet.

– MBl. NRW. 2003 S. 178.

631
Verwaltungsvorschriften

zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)
Zinssatz für Verzugszinsen

nach Nr. 4.2 VV zu § 34 LHO

RdErl. d. Finanzministeriums v. 15. 1. 2003
I 1 – 0034 – 6

Mein RdErl. v. 11. 2. 1977 (SMBl. NRW. 631) wird wie folgt
ergänzt:

2002 auf 4,3 v.H.

Die im Laufe des Jahres 2002 auf Anfrage bekannt
gegebenen Vomhundertsätze bleiben unberührt.

– MBl. NRW. 2003 S. 178.

7824
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Erzeugung

und Vermarktung von Honig

RdErl. d. Ministeriums
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
II-4 – 2406-6444 v. 27. 12. 2002

1
Rechtsgrundlage, Zuwendungszweck

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) gewährt auf der
Grundlage der jeweils geltenden Fassung der „Verord-

nung (EG) Nr. 1221/97 (ABl. Nr. L 173) des Rates mit
allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Maßnah-
men zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung
von Honig“ und nach Maßgabe dieser Richtlinien und der
Verwaltungsvorschriften (VV-LHO, SMBl. NRW. 631) zu
§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO, SGV. NRW. 630) im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen.

Zuwendungszweck ist die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der heimischen Honigproduktion gegen-
über Importhonigen aus Drittländern. Dabei sollen ins-
besondere die Vermarktung und die Qualität des heimi-
schen Honigs verbessert werden. Förderungsfähige Pro-
jekte sollen die Imkerei, als integralen Bestandteil des
Natur- und Umweltschutzes, im Rahmen einer standort-
gerechten und umweltverträglichen Bienenhaltung sowie
die Direktvermarktung regionaler Honigqualitäten zum
Ziele haben.

Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf Gewäh-
rung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet
die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Folgende Maßnahmen sind zuwendungsfähig:

2.1
Lehrgänge auf Landes- oder Verbandsebene

Es können nur die Fortbildungslehrgänge abgerechnet
werden, die vorab von der Bewilligungsbehörde aner-
kannt worden sind.

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für:

2.1.1
Schulungen zur Vermittlung technischer Hilfe (z.B.
Kurse und andere Veranstaltungen, die der Vermittlung
besserer Techniken auf dem Gebiet der Honigerzeugung,
-gewinnung und -qualität und dem Absatz von Honig
und dessen Vermarktung dienen oder Kenntnisse über
Bienenkrankheiten, deren Entwicklung und Behandlung
vermitteln).

Schulungsausgaben sind z.B. Fahr- und Übernachtungs-
kosten der Lehrgangsteilnehmer, Fahrkosten und Hono-
rare von Referenten, Saalmieten, Leihgebühren für visu-
elle Hilfsmittel, Ausgaben für Exkursionen.

2.1.2
Einrichtung und Modernisierung von Lehrbienenständen
mit dem Ziel der gemeinschaftlichen Nutzung durch
antragsberechtigte Institutionen sowie Ausstattung die-
ser Lehrbienenstände mit Lehr- und Schulungsmaterial
(z.B. Broschüren, Bücher, Videofilme, Overheadprojekto-
ren, Beschallungsanlagen, Fotoapparate, Lehrtafeln, Mi-
kroskope, Fernseher) und spezielles imkerisches Gerät
(z.B. Beuten, Dampfwachsschmelzer, Mittelwandpressen,
Handfraktometer, Modelle zur Honigbiologie).

Überregionale Lehrgänge sind nur in Absprache mit den
Landesimkerverbänden zuwendungsfähig. Die Lehr-
gangsteilnehmer rechnen beim Verband bzw. beim Ver-
anstalter ab.

2.2
Varroatose

Projekte zur Bekämpfung der Varroatose und damit
verbundene Bienenkrankheiten (bestimmte Virusinfek-
tionen wie APC [Acute Paralysis Virus], DWV [Deformed
Wing Virus] und Sackbrutvirus), die dem Imker helfen,
Völkerverluste zu minimieren und ihn in die Lage
versetzen, einen Honig hoher Qualität und Reinheit zu
erzeugen. Hierzu gehören u.a.:

– biologische und biotechnische Methoden der integrier-
ten Varroa-Kontrolle,

– Schulungen, Beratung auch mit Betreuung am Bienen-
stand,
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– Zucht von Bienenherkünften, die aufgrund von gene-
tisch bedingter Toleranz den Einsatz von Medikamen-
ten zu reduzieren gestatten (nur auf anerkannten
Belegstellen),

– ferner Methoden der Bienenseuchen-Prophylaxe.

Die Förderung von Medikamenteneinsatz ist nur im
Rahmen der Projekte möglich.

2.3
Honiguntersuchung

Die Landwirtschaftskammern Rheinland und Westfalen-
Lippe erstellen in Verbindung mit den nordrhein-westfä-
lischen Landesimkerverbänden Programme (z.B. Stich-
probenplan) zur Honiguntersuchung, welche vorab von
der Bewilligungsbehörde anzuerkennen sind.

2.4
Forschung

Zuwendungsfähig sind nur angewandte Forschungspro-
jekte, keine Grundlagenforschung. Ausgeschlossen ist
insbesondere die institutionelle Förderung eines For-
schungsinstituts. Aus dem Forschungsantrag muss im
Einzelnen deutlich hervorgehen, dass es sich um For-
schungsprogramme zur Erzeugung und Verbesserung der
Qualität des Honigs handelt zum Nutzen der Imker.

Forschungsprojekte sind vorab mit dem zuständigen
Ministerium des Landes NRW abzustimmen.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind:

– Imkerverband Rheinland e.V. (für Mitglieder und Maß-
nahmen in NRW),

– Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker
e.V.,

– Imkerfachverband e.V.,

– Landwirtschaftskammer Rheinland,

– Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe,

– Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirt-
schaft, Weinbau und Gartenbau (SLVA), Fachbereich
Bienenkunde, Mayen (für den Landesteil Nordrhein).

4
Zuwendungsvoraussetzung

Der Zuwendungsempfänger hat die Zweckmäßigkeit der
durchzuführenden Maßnahmen aufzuzeigen.

Die Beantragung der Förderung von Projekten hat in
enger Kooperation zwischen den Landwirtschaftskam-
mern und den Landesimkerverbänden zu erfolgen.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung, Festbetragsfinan-
zierung.

5.2.1
Bei Schulungen nach 2.1.1 Festbetragsfinanzierung
20,45 Euro/Teilnehmer und Tag und für Beschaffungen
gemäß Nr. 2.1.2 Anteilfinanzierung bis zu 90 v.H.

5.2.2
Bei Schulungen nach 2.2 Festbetragsfinanzierung
40,90 Euro/Teilnehmer und Tag (Nr. 2.1.1 gilt sinngemäß),
bei den übrigen Maßnahmen nach Nr. 2.2 Vollfinanzie-
rung.

5.2.3
Bei 2.3 und 2.4 Anteilfinanzierung bis zu 90 v.H.

5.3
Bagatellgrenze: 500 Euro.

Die Bewilligungsbehörde kann hiervon nur in besonders
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, die ak-
tenkundig zu machen sind.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Zuwendungsempfänger dürfen für die gleiche Maß-
nahme keine Zuwendungen nach den Operationellen
Programmen für Ziel-1 und Ziel-5b-Gebiete erhalten.

7
Kontrolle und Sanktionen

7.1
Die Verwaltungskontrollen und die Kontrollen vor Ort
werden so durchgeführt, dass zuverlässig geprüft werden
kann, ob die Bedingungen für die Gewährung der Förde-
rung eingehalten wurden. Der Zuwendungsempfänger
bzw. die Zuwendungsempfängerin hat entsprechend mit-
zuwirken.

7.2
Die Verwaltungskontrollen sind für alle förderrelevanten
Maßnahmen und Verpflichtungen erschöpfend anhand
aller vorliegenden und geeigneten Unterlagen durchzu-
führen. Die Verwaltungskontrollen sind durch jährliche
Stichproben vor Ort in Höhe von mindestens 10 v.H. der
bewilligten Anträge zu ergänzen. Der Erlass vom 7. 8. 2002
– II 3 – ZK 18.03 – in der jeweils gültigen Fassung ist an-
zuwenden. Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu
machen.

7.3
Wird bei Kontrollen festgestellt, dass die der gezahlten
Zuwendung zu Grunde liegenden Bemessungsgrundlagen
tatsächlich unterschritten werden, so ist

– bei offensichtlichen Übertragungs- oder Schreibfeh-
lern (z.B. Zahlendreher) die Zuwendung entsprechend
zu kürzen und ggf. zurückzufordern,

– bei sonstigen nicht grob fahrlässigen oder nicht ab-
sichtlichen Falschangaben die Zuwendung um das
Doppelte des festgestellten Betrages zu kürzen und
zurückzufordern oder

– bei grob fahrlässigen oder absichtlichen Falschan-
gaben die Zuwendung insgesamt zurückzufordern und
der Antragsteller bzw. die Antragstellerin für die
Zukunft von weiteren Zuwendungen gemäß dieser
Richtlinien auszuschließen.

8
Verfahren

8.1
Antragstellung

Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist beim
zuständigen Direktor der Landwirtschaftskammer als
Landesbeauftragter (Bewilligungsbehörde) nach dem
dort vorliegenden Muster, im Übrigen unter sinngemäßer
Anwendung des Grundmusters 1 zu Nr. 3.1 VVG zu § 44
LHO einzureichen.

8.2
Bewilligungsverfahren

8.2.1
Bewilligungsbehörde ist der Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragter.

8.2.2
Die Bewilligung der Zuwendung kann nach einer vom
zuständigen Ministerium des Landes NRW festzusetzen-
den Priorität vorgenommen werden.

8.2.3
Der Zuwendungsbescheid ist bei Lehrgängen nach
Nr. 2.1.1 und Schulungen nach Nr. 2.2 nach dem bei der
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Bewilligungsbehörde vorliegenden Muster, im Übrigen
unter sinngemäßer Anwendung des Grundmusters 2 zu
Nr. 4.1 VVG zu § 44 LHO zu erteilen.

8.3
Auszahlungsverfahren

Die Zuschüsse werden von der Bewilligungsbehörde nach
Vorlage des Verwendungsnachweises ausgezahlt.

8.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist unter sinngemäßer An-
wendung des Grundmusters 3 zu Nr. 10.3 VVG zu § 44
LHO zu führen. Soweit Lehrgänge nach 2.1.1 und Schu-
lungen nach 2.2 durchgeführt werden, wird ein einfacher
Verwendungsnachweis nach Nr. 11.222 VV zu § 44 LHO
zugelassen. Dieser ist mit einer Teilnehmerliste nach dem
bei der Bewilligungsbehörde vorliegenden Muster vorzu-
legen.

9
Weitere Bestimmungen

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit
nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelas-
sen worden sind.

10
In-Kraft-Treten

Der Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2003 in Kraft.

Gleichzeitig tritt der Runderlass des Ministeriums für
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 22. 4.
1998 (SMBl. NRW. 7824) außer Kraft.

Dieser Runderlass tritt mit Ablauf des 31. 12. 2008 außer
Kraft.

– MBl. NRW. 2003 S. 178.

7824
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen
zur Durchführung

von Ertrags- und Qualitätskontrollen
für Mastschweine, Ferkel,

Mastlämmer und Jungmasthammel

RdErl. d. Ministeriums
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz –
II-4 – 2406-5156 v. 21. 1. 2003

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und
der Verwaltungsvorschriften (VV, SMBl. NRW. 631) zu
§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO, SGV. NRW. 630)
Zuwendungen zur Verbesserung der Produktionsbedin-
gungen in landwirtschaftlichen Tierzucht- und Mastbe-
trieben durch Ertrags- und Qualitätskontrollen.

1.2
Ein Anspruch Antragstellender auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Schweinemastkontrolle,

2.2
Kontrolle von Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbetrieben,

2.3
Mastkontrolle für Mastlämmer und Jungmasthammel,

2.4
einschließlich der mit der Kontrolle verbundenen Bera-
tung.

3
Zuwendungsempfänger

3.1
Zuwendungsempfänger: Kontrollringe.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Kontrollringe müssen

4.1.1
ausschließlich zum Zweck der Kontrolle und Beratung
auf der Grundlage eines eingetragenen Vereins oder einer
Genossenschaft arbeiten,

4.1.2
unabhängig von wirtschaftlichen Unternehmungen sein
und finanziell nicht von solchen getragen oder gestützt
werden,

4.1.3
in ihrer Satzung die Aufnahme eines Mitglieds nicht von
der Bindung an bestimmte Formen des Bezuges von
Produktionsmitteln und des Absatzes von Tieren abhän-
gig machen.

4.2
Die Kontrolle von Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbetrie-
ben darf nur bezuschusst werden, wenn

4.2.1
in dem kontrollierten Betrieb laufende Aufzeichnungen
über Deckdaten mit Angabe des Ebers, Geburtsdatum
der Ferkel, Zahl der geborenen und abgesetzten Ferkel
geführt und die Ferkel gekennzeichnet werden und

4.2.2
der kontrollierte Betrieb dem zuständigen Schweinege-
sundheitsdienst angeschlossen ist.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung;
Förderungsrahmen: 10 bis 40% der zuwendungsfähigen
Ausgaben, höchstens jedoch die unter Nr. 5.4.1–5.4.3
genannten Beträge;
Bagatellgrenze: 5000,– Euro.

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage:

5.4.1
Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im jeweili-
gen Haushaltsjahr verkauften Mastschweine
bis zu 0,50 Euro je Mastschwein.
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5.4.2
Für alle im jeweiligen Haushaltsjahr kontrollierten
Würfe bis zu 2,– Euro je Wurf.

5.4.3
Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im jeweili-
gen Haushaltsjahr verkauften Mastlämmer und Jung-
masthammel
bis zu 0,50 Euro je Tier.

5.4.4
Zu den jährlichen Ausgaben der Kontrolle und Beratung
rechnen die im jeweiligen Haushaltsjahr entstandenen
und nachgewiesenen Personal- und Reisekosten sowie
alle im gleichen Zeitraum angefallenen sachlichen Auf-
wendungen für Büroräume, Schreibmaterial, Vordrucke,
Auswertung der Ergebnisse, Desinfektionsmittel für die
Desinfektion ringeigener Waagen sowie Ohrmarken und
Geräte für die Kennzeichnung.

Ausgenommen sind Beiträge an übergeordnete Organisa-
tionen, die Ausgaben der Beschaffung von Büroeinrich-
tungsgegenständen aller Art im Werte von mehr als
10,– Euro je Stück, Berufskleidung sowie die sonstigen
Ausgaben der Beschaffung von Geräten, die der Durch-
führung der Kontrolle dienen, wie Kraftfahrzeuge, Waa-
gen sowie Medikamente.

5.4.5
Für Aufwendungen der Kontrolle und Beratung in ge-
werblichen Betrieben können Förderungsmittel nicht
bereitgestellt werden. Für die Abgrenzung zwischen
landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben gelten
die steuerlichen Vorschriften.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Zuwendungsempfänger können Förderungsmittel auch
an Dritte auszahlen, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben dieser bedienen und ihre Verantwortung als
Projektträger erhalten bleibt.

7
Verfahren

7.1
Der Antrag ist beim zuständigen Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragter (Bewilligungsbe-
hörde) nach dem dort vorliegenden Muster (unter sinnge-
mäßer Anwendung des Grundmusters 1 zu Nummer 3.1
VVG zu § 44 LHO) zu stellen.

7.2
Der Zuwendungsbescheid ist durch die Bewilligungsbe-
hörde (unter sinngemäßer Anwendung des Grundmus-
ters 2 zu Nummer 4.1 VVG zu § 44 LHO) zu erteilen.

7.3
Zuwendungsempfänger haben einen Verwendungsnach-
weis vorzulegen. Der Verwendungsnachweis ist nach dem
bei der Bewilligungsbehörde vorliegenden Muster (unter
sinngemäßer Anwendung des Grundmusters 3 zu Num-
mer 10.3 VVG zu § 44 LHO) zu erstellen.

7.4
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit
nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelas-
sen worden sind.

8
In-Kraft-Treten

Dieser Runderlass tritt am 1. 2. 2003 in Kraft.
Gleichzeitig tritt der Runderlass des Ministers für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten vom 22. 6. 1983 (SMBl.
NRW. 7824), zuletzt geändert durch Runderlass des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 14. 11. 2001 (MBl.
NRW. S. 1571) außer Kraft.

Dieser Runderlass tritt mit Ablauf des 31. 12. 2008 außer
Kraft.

– MBl. NRW. 2003 S. 180.

923
SPNV-Finanzierungsplan 2003

nach § 11 des Gesetzes über den öffentlichen
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen

(ÖPNVG NRW)
– SPNV-Finanzierungsplan NRW 2003 –

RdErl. d. Ministeriums für Verkehr,
Energie und Landesplanung v. 30. 12. 2002 –

VB 4 – 50 – 51/01 –

Gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW wird das bedarfsge-
rechte SPNV-Angebot für das Land Nordrhein-Westfa-
len für das Jahr 2003 auf 98,856 Mio. Zug-Kilometer
festgelegt.

Der hierfür notwendige finanzielle Bedarf wird auf
insgesamt 701.505.000,– Euro festgestellt.

Die Ermittlung beider Größen sowie die Aufteilung auf
die Zweckverbände wurden auf der Grundlage folgender
Rahmenbedingungen vorgenommen:

1
Finanzbedarf und Finanzmittelbereitstellung

Dem SPNV-Finanzierungsplan NRW 2003 liegt als be-
darfsgerechtes SPNV-Angebot der Integrale Taktfahr-
plan Nordrhein-Westfalen Stufe 2 (ITF2) für das Jahr
2003 zugrunde. Das Verkehrsvolumen von 98,856 Mio.
Zug-Kilometer verteilt sich wie folgt auf die Zweckver-
bände in Nordrhein-Westfalen:

Zweckverband Mio. Zug-km 2003
(gerundete Werte)

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 42,890

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 16,496

Aachener Verkehrsverbund 4,845

Verkehrsgemeinschaft
Ruhr-Lippe 10,513

Zweckverband
SPNV Münsterland 8,764

Verkehrsverbund
Ostwestfalen-Lippe 6,104

Nahverkehrsverbund
Paderborn-Höxter 3,194

Zweckverband Personen-
nahverkehr Westfalen-Süd 2,935

Nahverkehrszweckverband
Niederrhein 3,114

Summe 98,856

Finanzbedarf und Finanzmittelbereitstellung für die
Zweckverbände als Aufgabenträger des SPNV in NRW
basieren auf Regelungen und Untersuchungen im Rah-
men der Novellierung des Regionalisierungsgesetzes des
Bundes und des Landes.

Für das verkehrliche Grundangebot gemäß § 8 Abs. 1
RegG des Bundes wurde in Bezug auf den SPNV in NRW
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ein spezifischer landesweiter Transfermittelbedarf von
7,899 Euro je Zug-Kilometer im Jahr 2003 angesetzt. Bei
der Ermittlung dieses Zuwendungsbetrags wurden be-
reits erbrachte und weiterhin wirksame Förderungen von
Fahrzeugen und Infrastruktur nicht berücksichtigt. Dies
ist auf die unterschiedliche Förderpraxis in den einzelnen
Bundesländern zurückzuführen.

In NRW wurden seit der Regionalisierung des SPNV
sowohl Fahrzeuge von Eisenbahnverkehrsunternehmen
als auch Infrastrukturvorhaben im SPNV gefördert. Die
Förderung führte und führt zu Einsparungen bei den
Eisenbahnverkehrsunternehmen und damit zu einer Ab-
senkung des erforderlichen Mittelbedarfs für 2003. Dies
wurde bei der Ermittlung des Finanzbedarfs für den
SPNV in NRW und die Finanzmittelbereitstellung je
Zweckverband entsprechend berücksichtigt.

Der finanzielle Bedarf wurde unter Berücksichtigung der
jeweils geltenden Trassen- und Stationspreise sowie der
pauschalierten Vorhaltekosten der SPNV-Fahrzeuge
festgestellt. Tariflich bedingte oder einnahmeauftei-
lungsbedingte Erlösbesonderheiten wurden demgegen-
über nicht berücksichtigt. Ebenso sind die Ausgleichs-
leistungen nach § 6a AEG an die öffentlichen nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen vom Finanzbedarf abgesetzt
worden.

Die Finanzmittel enthalten einen Anteil von 2 Euro je
Zug-Kilometer als Pauschale für die Fahrzeugvorhalte-
kosten.

Das Ergebnis der Ermittlung des Finanzbedarfs für den
ITF2 in 2003 und die Höhe der dem jeweiligen Zweckver-
band zukommenden Förderung zeigt nachfolgende Ta-
belle:

Zweckverband Mio. Euro 2003

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 302,546

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 122,438

Aachener Verkehrsverbund 32,643

Verkehrsgemeinschaft
Ruhr-Lippe 76,147

Zweckverband
SPNV Münsterland 61,643

Verkehrsverbund
Ostwestfalen-Lippe 42,396

Nahverkehrsverbund
Paderborn-Höxter 22,191

Zweckverband Personen-
nahverkehr Westfalen-Süd 19,961

Nahverkehrszweckverband
Niederrhein 21,540

Summe 701,505

2
Bedarfsgerechtes SPNV-Angebot

Kriterien für Umfang und Ausgestaltung eines bedarfs-
gerechten SPNV-Angebotes, das dem Finanzbedarf
(Nr. I) zu Grunde liegt, sind einerseits die gegenwärtige
und in näherer Zukunft zu erwartende Nachfrage nach
SPNV-Leistungen in Nordrhein-Westfalen, andererseits
Mindestanforderungen an die Bedienungshäufigkeit und
Betriebszeiten von SPNV-Linien. Der Fahrgast soll im
Regelfall über einen Sitzplatz verfügen. Stehplätze sind
in Spitzenstunden und für kurze Reisezeiten zu berück-
sichtigen.

In Nordrhein-Westfalen kommen folgende Schienenper-
sonennahverkehrsprodukte zum Einsatz: Regionalex-
presszüge (RE), Regionalbahnen (RB) und S-Bahnen. Die
Regionalexpresszüge bilden ein Netz schneller Verbin-
dungen zwischen Ober- und Mittelzentren. Regionalbah-
nen sind Zubringerlinien zu Ober- und Mittelzentren im
Ballungsraum und in den Regionen. Die S-Bahn bietet
häufige und schnelle Verbindungen zwischen Vororten
und Zentren der Ballungsräume.

Landesweit gilt die Regel einer stündlichen Bedienung
aller Haltepunkte und Bahnhöfe. Im Ballungsraum ver-
dichtet sich die Bedienung tagsüber zu 2 Zügen pro
Stunde und Richtung auf nachfragestarken Abschnitten.
Am Tagesrand und an Wochenenden gelten folgende
Betriebszeiten: Montag–Freitag erste Ankünfte in wichti-
gen Zentren vor 6.00 Uhr, letzte Abfahrten nach 20.00
Uhr. Samstag erste Ankünfte vor 7.00 Uhr, letzte Abfahr-
ten nach 16.00 Uhr, danach 2-Stunden-Takt auf nachfra-
geschwachen Strecken, letzte Abfahrten nach 20.00 Uhr.
Sonntag 1- oder 2-Stunden-Takt, erste Ankünfte vor 10.00
Uhr, letzte Abfahrten nach 20.00 Uhr.

Die S-Bahn verkehrt in der Regel mit 3 Zügen pro Stunde
und Richtung. In den Abendstunden und am Wochenende
verkehrt die S-Bahn im Halbstundentakt.

Das bedarfsgerechte SPNV-Angebot 2003 ist nach den
vorgenannten Kriterien gemeinsam von Land und
Zweckverbänden in der Arbeitsgemeinschaft „Integraler
Taktfahrplan“ vereinbart worden. Es ergibt sich im
Einzelnen aus den als Anlage 1 beigefügten Linienblät-
tern und dem Liniennetzplan 2003 (Anlage 2).

Weiterentwicklungen und Anpassungen sind in den kom-
menden Jahren vorgesehen. Zu berücksichtigen sind
insbesondere die Fahrplan- und Liniennetzgestaltung des
Schienenpersonenfernverkehrs, Änderungen im Strek-
kennetz als Folge von Infrastrukturanpassungen und
-erweiterungen, neue S-Bahnen und die Anbindung des
Flughafens Köln/Bonn, die Inbetriebnahme des Metrora-
pid sowie die Weiterentwicklung der RE-Verbindungen
in Richtung eines Schnellverkehrsnetzes NRW und die
Umstellung des S-Bahn-Taktes auf das landesweite
Grundmuster.

3
Grundsätze der Fahrplangestaltung

Der Integrale Taktfahrplan hat als maßgebliches Fahr-
plankonstruktionsprinzip für Nordrhein-Westfalen über
den Takt einzelner Linien hinaus die Vertaktung aller auf
dem Reiseweg nacheinander in Anspruch genommener
Verkehrsmittel zum Ziel. In dieses System sind grund-
sätzlich alle Nahverkehrsmittel und die Fernbahnver-
kehre eingebunden. Der Integrale Taktfahrplan wird
damit zur Klammer für alle Planungsüberlegungen in den
Regionen und fügt sie zu einem Ganzen zusammen. Ziel
ist ein attraktives Verkehrssystem, in dem der Kunde
schnell reist und sich leicht zurecht findet.

Das Angebot des SPNV ist generell nach den folgenden
Grundsätzen des Integralen Taktfahrplanes zu planen
und zu betreiben:

– alle Linien verkehren im Takt,

– die Züge in Richtung und Gegenrichtung aller Linien
kreuzen sich grundsätzlich zur selben Minute (sog.
Symmetriezeit),

– die Fahrpläne der Linien sind so gelegt, dass in
Knotenbahnhöfen kurze Übergangszeiten zwischen
den Zügen gewährleistet sind.

Die Zeitlagen, die Anschlussverbindungen sowie die
Festlegung der Haltepunkte haben diesen Grundsätzen
zu folgen.

Die Planung des Integralen Taktfahrplanes 2003 ist in der
Netzgraphik (Anlage 3) dargestellt.

Von der Veröffentlichung der Anlagen 2 und 3 im MBl.
NRW. wird abgesehen; die Anlagen können beim Ministe-
rium für Verkehr, Energie und Landesplanung angefor-
dert werden.

Dieser SPNV-Finanzierungsplan NRW 2003 tritt am
1. Januar 2003 in Kraft und am 31. Dezember 2003 außer
Kraft.

Anlage 1
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– MBl. NRW. 2003 S. 181.
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II.

Landesregierung

Volksinitiative zum Thema Forensik

Bek. d. Landesregierung v. 12. 2. 2003 –
11/20-16.14 (Innenministerium) –

Die Landesregierung hat nach Prüfung gemäß § 4 i.V.m.
§ 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren bei Volksini-
tiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG)
i.d.F. der Bek. vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 130) am
11. Februar 2003 folgende Feststellung getroffen, die
hiermit gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 VIVBVEG von der
Landesregierung veröffentlicht wird:

„Die von dem Verein ,Bürgerinitiative Forensik Herne-
Wanne e.V.‘ veranlasste Volksinitiative, die darauf ge-
richtet ist, der Landtag möge sich mit der Standortfrage,
den Standortkriterien (Vermeidung von Wohngebieten,
Nähe zu Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, etc.) und
dem Auswahlverfahren zur Standortbestimmung der
geplanten forensischen Kliniken in NRW beschäftigen,
hierbei insbesondere mit der Konzeption der dezentralen
oder zentralen Standortwahl unter dem Gesichtspunkt
der erhöhten Gefährdung der Bevölkerung in dicht
besiedelten Ballungszentren, ist nicht rechtswirksam zu
Stande gekommen.“

Die Listenauslegung für die vorgenannte Volksinitiative
zum Thema Forensik war durch Beschluss der Landesre-
gierung vom 10. September 2002 zugelassen worden (Bek.
d. Innenministeriums vom 11. 9. 2002, MBl. NRW. S. 970).

– MBl. NRW. 2003 S. 193.

Ministerpräsident

Generalkonsulat
der Islamischen Republik Iran,

Frankfurt/Main

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 24. 1. 2003 –
III.3 02.04-2/03

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Islamischen Republik Iran in
Frankfurt/Main ernannten Herrn Mohamoud Monzaviza-
deh am 24. Januar 2003 das Exequatur als Generalkonsul
erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Baden-
Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen (mit Aus-
nahme der Regierungsbezirke Münster und Detmold),
Rheinland-Pfalz und Saarland.

– MBl. NRW. 2003 S. 193.

Finanzministerium

Zulassung zur Steuerberaterprüfung
und zur Eignungsprüfung 2003

Bek. d. Finanzministeriums
v. 19. 12. 2002 – S 0850 – 128 – V 1

Der schriftliche Teil der Steuerberaterprüfung und der
Eignungsprüfung 2003 wird voraussichtlich am 7. 10. 2003
einheitlich im Bundesgebiet beginnen. Bewerber, die im
Lande Nordrhein-Westfalen vorwiegend beruflich tätig
sind oder – wenn sie keiner beruflichen Tätigkeit nachge-
hen – dort wohnen bzw. bei mehrfachem Wohnsitz sich
dort vorwiegend aufhalten, müssen ihre Zulassungsan-
träge bis spätestens

2. Mai 2003

beim Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfa-
len, Jägerhofstraße 6, 40479 Düsseldorf, einreichen. An-
träge, die nach diesem Zeitpunkt bei mir eingehen,
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Zulassungsanträge sowie Merkblätter über die Zulassung
zur Steuerberaterprüfung, über die Durchführung der
Prüfung und über die Bestellung als Steuerberater kön-
nen im Internet unter der Adresse http://www.fm.nrw.de
im Bereich Infos für Steuerzahler unter Steuerberater-
prüfung abgerufen werden. Sie sind zusätzlich bei den
Steuerberaterkammern, bei den Oberfinanzdirektionen
und bei den Finanzämtern des Landes erhältlich.

Die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen
ergeben sich aus den §§ 36 und 37a des Steuerberatungs-
gesetzes. Fotokopien bzw. Abschriften von Zeugnissen
und sonstigen Urkunden, die dem Zulassungsantrag
beizufügen sind, müssen von einer Behörde oder einer
sonst dazu befugten Person oder Stelle beglaubigt sein.

Körperbehinderten Personen werden auf Antrag und bei
entsprechendem Nachweis die ihrer Behinderung ent-
sprechenden Erleichterungen für die Fertigung der Auf-
sichtsarbeiten gewährt (§ 18 Abs. 3 DVStB). Entspre-
chende Anträge sind zusammen mit dem Antrag auf
Zulassung zur Steuerberaterprüfung oder Eignungsprü-
fung zu stellen.

Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung zur
Prüfung hat der Bewerber bei Antragstellung die Zulas-
sungsgebühr von 75 Euro nach § 39 Abs. 1 StBerG an die
Landeshauptkasse Düsseldorf (Konto Nr. 4061214 bei der
Westdeutschen Landesbank Girozentrale Düsseldorf,
BLZ 30050000) unter Angabe des Vermerks „12020–11120“
zu entrichten.

Die Prüfungsgebühr beträgt 500 Euro und ist unter
Angabe des Vermerks 12020–11130 bis zum 1. 8. 2003 auf
das vorstehende Konto zu entrichten. Zahlt der Bewerber
nicht rechtzeitig, so gilt dies als Verzicht auf die Zulas-
sung zur Prüfung (§ 39 Abs. 2 StBerG).

– MBl. NRW. 2003 S. 193.
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Bestellungen richten Sie bitte an das:

Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen
– Dezernat 114 – (Vertrieb)
Postfach 101105

40002 Düsseldorf

– MBl. NRW. 2003 S. 194.
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Zweckverband
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Abnahme der Jahresrechnung
des Zweckverbandes VRR
für das Haushaltsjahr 2001

und Entlastung des Verbandsvorstehers

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr hat in der Sitzung am
4. Dezember 2002 die Abnahme der Jahresrechnung 2001
beschlossen und dem Verbandsvorsteher für das Haus-
haltsjahr 2001 Entlastung erteilt.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 94 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung
mit § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit öffentlich bekannt gemacht.

Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht können inner-
halb eines Monats nach dieser Bekanntmachung bei der
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr, Essen, Rathaus, Ribbeckstraße 15, Raum
15.25, eingesehen werden.

Essen, den 22. Januar 2003

Hubert Gle ixner

Geschäftsführer

– MBl. NRW. 2003 S. 197.

Sitzung der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
am Mittwoch, 26. Februar 2003

Am Mittwoch, 26. Februar 2003, 10.30 Uhr, findet
im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeck-
straße 15, eine Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR statt.

Tagesordnung

A.
Öffentlicher Teil:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der
Verbandsversammlung am 4. Dezember 2002

2. Anfragen und Mitteilungen

3. Sachstandsbericht des Zweckverbandes VRR

4. Bericht zur wirtschaftlichen Lage der VRR-GmbH
(Sachstandsbericht)

5. Nachwahlen zu den Fachausschüssen

6. Haushaltssatzung des Zweckverbandes VRR für das
Haushaltsjahr 2003

7. Wirtschaftsplan der VRR-GmbH 2003

8. Vorgaben des Zweckverbandes VRR für den Verbun-
detat 2004

9. METRORAPID

10. Auswirkungen der mittelfristigen Finanzplanung des
Landes NRW auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

11. Bestellgarantie für die S-Bahn-Station Mönchen-
gladbach/Eicken/Hoven

12. Finanzierung zusätzlicher SPNV-Maßnahmen

13. Verwaltungsvereinbarung mit dem Zweckverband
Niederrhein

14. Ticket ab 60

15. Tarifangelegenheiten

16. Beteiligung der VRR-GmbH an Planungsgemein-
schaften

B.
Nichtöffentlicher Teil:

17. Personalangelegenheiten

18. SPNV-Verträge für die Teilnetze
– Haard-Achse
– Sauerland-Netz
– Westmünsterland-Bahn

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 27. Januar 2003

Adolf Miksch

Vorsitzender
der Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2003 S. 197.
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